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Mengenausweitungen im Bereich teilradiologisch 
tätiger Fachärzte resultieren insbesondere aus 
der Möglichkeit, für diese Leistungen selbst die 
Indikation zu stellen, die Leistung selbst zu er-
bringen und abzurechnen. Demgegenüber be-
steht für die sog. diagnostischen Methodenfächer 
(z. B. Laborärzte, Nuklearmediziner, Pathologen 
und Radiologen) nach § 13 Abs. 4 Bundesman-
telvertrag-Ärzte (BMV-Ä) bzw. § 7 Abs. 4 Ersatz-
kassen-Arzt-Vertrag (EKV) die Verpflichtung, 
ihre Leistung nur auf Überweisung eines anderen 
Facharztes zu erbringen (sog. Überweisungsvor-
behalt). Der bestehende Überweisungsvorbehalt 
für diese Facharztgruppen führt anerkannterma-
ßen dazu, dass bei ihnen kaum von der Gefahr 
oder Tendenz ausgegangen werden kann, dass 
sie mit Großgeräten möglicherweise Leistungen 
auch an solchen Patienten erbringen, bei denen 
dies nicht unbedingt notwendig ist, da sie den 
Umfang der Leistungserbringung nicht selbst in 
der Hand haben (vgl. LSG Bad.-Württ., MedR 
1991 S. 272, 276; BSGE 58, 18, 21 ff.).

Der von Orthopäden und anderen Fachgruppen 
erhobene Anspruch auf die Magnetresonanzto-
mographie (MRT) und die daraufhin durch die 
Muster-Weiterbildungsordnung 2003 der Bun-
desärztekammer eingeführte fachgebunde-
ne Weiterbildung im Bereich MRT auch für den 
Bereich anderer Facharztgruppen hat deutlich 
gemacht, dass die GKV ohne gesetzliche Ge-
genmaßnahmen eine Mengenausweitung un-
geahnten Ausmaßes im Bereich der medizi-
nisch-technischen Leistungen zu erwarten hätte, 
da diese Fachgruppen MRT-Leistungen nach er-
folgter Indikationsstellung ohne Überweisungs-
vorbehalt erbringen könnten. Zur Begrenzung 
der Ausgaben mit medizinisch-technischen 

Geräten hat der Gesetzgeber im Rahmen des 
GKV-Modernisierungsgesetzes daher in § 135 
Abs. 2 Satz 4 SGB V bestimmt, dass die Leis-
tungserbringung auf die Fachärzte beschränkt 
wird, die nach dem Weiterbildungsrecht hierzu 
vorrangig befugt und qualifiziert sind (sog. Kern-
leistungen).  
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